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Landkreis Ebersberg 

 
 

 
ENTWICKLUNGSSATZUNG „S T E I N H A U S E N“ 
 

gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB 
 
29.03.2022 
 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB, der Bayerischen Bauordnung (BayBO), und 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Marktgemeinde 
Glonn die Entwicklungssatzung "Steinhausen": 
 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

Die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Bereich Steinhausen werden gemäß der 
in der beigefügten Planzeichnung (M 1:1000) ersichtlichen Darstellung festgelegt. Die Plan-
zeichnung in der Fassung vom 29.03.2022 ist Bestandteil dieser Satzung. 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Fl.Nrn 4158/1, 4158/2, 4158/3 /Teil-
fläche), 4158/19, 4158/20, 4158/21, 4158/22, 4160, 4160/1 (Teilfläche), 4160/2, 4160/3, 4164 
(Teilfläche), 4166, 4168/2 (Teilfläche), 4168/3.  
 

§ 2 
Planungsrechtliche Festsetzungen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die in der Planzeichnung eingetragenen 
Baugrenzen festgesetzt. Die Baugrenzen dürfen in einer Länge bis zu höchstens einem Drit-
tel der jeweiligen Außenwand und in einer Tiefe bis zu höchstens 2,0 m überschritten 
werden. 
Nebengebäude nach Art. 57 BayBO sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind keine 
baulichen Anlagen mit Wohn- oder Gewerbenutzung zulässig. 
Die maximal zulässige Wandhöhe gemäß Art. 6 Abs. 4 BayBO, jeweils am festgelegten Be-
zugspunkt gemessen, ist durch die Eintragungen in den Bauräumen festgesetzt. 
Die zulässige Zahl der Wohnungen je Wohngebäude wird folgendermaßen festgelegt: 
Fl.Nr. 4158/1, 4158/3, 4158/22, 4160/1, 4164: max. 3 Wohnungen je Wohngebäude 
Fl.Nr. 4158/2, 4160, 4166: max. 4 Wohnungen je Wohngebäude 
Fl.Nr. 4158/20 und 4158/21: max. 7 Wohnungen je Wohngebäude 
 

§ 3 
Zulässigkeit vom Vorhaben 

Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von 
Vorhaben (§29 BauGB) nach § 34 BauGB in Verbindung mit den Bestimmungen nach § 1 
dieser Satzung. 

 
 
 






